
kontakt@steuerkanzlei-bratsch.de AUFTRAG 

an Steuerkanzlei Bratsch
FAX: 03591 / 6707-20

MANDANTEN-Nr.: NAME

Beauftragung für folgende Anträge gegenüber der Finanzverwaltung:

1. VORAUSZAHLUNGEN [Gebühr  pauschal netto 30,00 Euro (inkl. Prüfung Bescheide)]

Eigene Gewinneinschätzung für 2020: EUR

  --> Grundlage für den Anpassungsauftrag

Antrag auf Anpassung Einkommensteuer-Vorauszahlungen

auch rückwirkend zum 01.01.2020

 --> Erstattung bereits geleisteter Vorauszahlungen

nur zukünftig fällige Vorauszahlungen

Antrag auf Anpassung Gewerbesteuer-Messbetrag

auch rückwirkend zum 01.01.2020

 --> Erstattung bereits geleisteter Vorauszahlungen

nur zukünftig fällige Vorauszahlungen

2. STUNDUNG von Steuerzahlungen [Gebühr  pauschal netto 20,00 Euro (inkl. Prüfung Bescheide)]

Für bestehende und zukünftige Steuerverpflichtungen kann eine

zinsfreie Stundung zunächst bis 31.12.2020 beantragt werden.

Dies gilt NICHT für Abzugssteuern: --> Lohnsteuer; Kapitalertragsteuer

Antrag auf Stundung von Steuerzahlungen Unternehmen

[ Umsatzsteuer; Körperschaftsteuer ]

bereits fällige und zukünftige Steuerzahlungen 2020

nur zukünftig festzusetzende Steuerzahlungen 2020

Antrag auf Stundung von Steuerzahlungen Privat

[ Einkommensteuer ]

bereits fällige und zukünftige Steuerzahlungen 2020

nur zukünftig festzusetzende Steuerzahlungen 2020

DATUM UNTERSCHRIFT



kontakt@steuerkanzlei-bratsch.de AUFTRAG 

an Steuerkanzlei Bratsch
FAX: 03591 / 6707-20

HINWEISE

Mehrere Mandantennummern betroffen?

Soweit die Anträge für mehrere Mandantennummer zu stellen sind, reichen Sie bitte 

pro Mandantennummer einen Auftrag ein, um eine vollständige Beantragung zu

gewährleisten.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird durch die Stadt bzw. die Gemeinde erhoben.

Stundungsanträge bzgl. bereits fälliger oder zukünftiger Gewerbesteuerzahlungen

richtigen Sie nach Möglichkeit bitte eigenständig an die jeweilige Stadtverwaltung / 

Gemeindeverwaltung.  (Siehe Ihre Gewerbesteuer-Bescheide)

Prognose / zeitnahe Korrekturen / mögliche Zahlungen

In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung 2020 kann durch die Herabsetzung 

der Vorauszahlungen und / oder Stundung von Steuerzahlungen eine erhebliche

Nachzahlungsverpflichtung für 2020 resultieren.

 --> Soweit tatsächlich eine positivere Entwicklung zu erwarten ist, sollten zeitnah

      entsprechende Anpassungsanträge erfolgen.

 --> Auch Steuerverpflichtungen, die nunmehr gestundet werden, können 

zwischenzeitlich ganz oder teilweise eigenständig geleistet werden, um 

die Rückstände abzubauen.


